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Bier und Gesundheit – 
aus der Sicht des Bundesamtes 
für Gesundheit
Dr. Urs Klemm, Bundesamt für Gesundheit, Bern

Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit 
sind wichtige Aufgabenbereiche für das Bundes-
amt für Gesundheit. Nachfolgend sollen 
Rechtsgrundlagen, Erkenntnisse der Alkohol-
prävention sowie neue Trends im Zusam-
menhang mit Gesundheitsanpreisungen kurz 
aufgezeigt werden. 

Bier ist wie alle alkoholischen Getränke lebens-
mittelrechtlich ein Genussmittel. Bei Herstellung,
Vertrieb und Angebot sind die allgemeinen 
und spezifischen Bestimmungen wie Zusammen-
setzung und Hygiene usw. einzuhalten. Im 
Angebot müssen Genussmittel klar erkennbar sein
und im Warensortiment abgegrenzt werden. 
Für Genussmittel sind nicht nur Heil, sondern auch
Gesundheitsanpreisungen unzulässig. 

Weitere Rechtsgrundlagen haben den Jugend-
schutz zum Ziel, so etwa die Bestimmung, dass
sich Werbung nicht direkt an Jugendliche 
wenden darf. Es gilt das generelle Abgabeverbot
an Jugendliche unter 16 für die gegorenen
Getränke, bzw. unter 18 Jahre für die Spirituosen.
Aufgrund der Verwechslungsgefahr sind spezielle
Deklarationsbestimmungen für süsse alkoholische
Mischgetränke auf der Basis von gebranntem
Wasser (Alcopops) eingeführt worden. Gemäss
Alkoholgesetz werden sie zusätzlich besteuert, was
den Konsum durch Jugendliche stark reduziert hat. 

Den Brauereien darf Sorgfalt bei der Produktion,
Firmenkultur und langfristige Ausrichtung attestiert

werden. Trotzdem bereitet das Bier aus gesund-
heitspolitischer Sicht Sorgen. Etwa 80% der Bevöl-
kerung haben keine Probleme mit dem Alko-
holkonsum, immerhin 20% trinken chronisch oder
episodisch zu viel. Allein 11% der über 15-Jäh-
rigen konsumieren rund die Hälfte des Alkohols in
der Schweiz. Bei den Jugendlichen ist ein dras-
tischer Anstieg festzustellen. Waren es 1996 noch 
rund 16% der Schülerinnen und Schüler, welche
alkoholische Getränke konsumierten, so sind 
es heute 40% der Burschen und 28,5% der jun-
gen Frauen. Bier ist bei der männlichen 
Jugend alkoholhaltiges Getränk Nr. 1, bei der 
weiblichen macht es 20% aus. Besonders 
zu denken gibt, dass 20% der Jugendlichen Alko-
hol episodisch im Übermass konsumieren, d.h.
innert kurzer Zeit 5 und mehr Gläser mindestens
zwei Mal monatlich. 

Die volksgesundheitlichen Schäden sind beachtlich.
Bei den Männern gehen jährlich um die 20000,
bei den Frauen 7500 Lebensjahre verloren. Weite-
re Auswirkungen sind Unfälle. Im Strassenverkehr
war 2003 bei jedem 5. tödlichen Unfall Alkohol 
im Spiel (106 Todesopfer), bei jedem 10. mit Ver-
letzten (3083 Menschen). Ein Fünftel der 
Jugendlichen gibt ausserdem an, schon unter
Alkoholeinfluss gestritten zu haben. 

Die jährlichen Folgekosten des Alkoholkonsums
werden auf 6,5 Mia Fr. geschätzt.

Wo Missstände herrschen, besteht staatlicher
Handlungsbedarf. Im Bereich des Strassenverkehrs
wurde die tolerierte Blutalkoholkonzentration 
auf 0,5‰ reduziert. Bezüglich allgemeinem Alko-
holkonsum ist nicht ein Volk von Abstinenten 
das Ziel, sondern eine Reduktion des risikoreichen
Konsums. Diesen Bestrebungen steht das Trink-
verhalten der Jugendlichen klar entgegen. Auf-
grund der Erfahrungen mit Änderung der Steuern
bei Alcopops und Spirituosen ist das BAG der 
Auffassung, dass aus gesundheitspolitischen Grün-
den eine Erhöhung der Steuern für Bier und 
entsprechender Mischgetränke in Betracht ge-
zogen werden muss. Die Massnahme ist 
kostengünstig und wirksam, besonders bei den
Jugendlichen.

Bezüglich Gesundheitsanpreisungen wird zur-
zeit diskutiert, ob auch erweiterte Angaben 
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ermöglicht werden sollen. Sicher ist, dass der
Nachweis günstiger Auswirkungen ebenso 
seriös erbracht werden muss wie bei den Heil-
mitteln. Einfacher linearer Beziehung zwischen 
Konsum eines Produkts und Gesundheitszustand
der Beteiligten wird dabei ebenso wenig ge-
nügende Beweiskraft zukommen wie dem Nach-
weis einer Substanz mit günstiger pharmakolo-
gischer Wirkung. Gefordert ist eine ganzheitliche
Betrachtung, welche Nährwertprofil, Neben-
wirkungen und Alternativen mit berücksichtigt.
Gesundheitsanpreisungen für Bier stehen des-
halb nicht kurz vor der Legalisierung. Allgemein
gilt die Empfehlung, sich abwechslungsreich 

und mit einem hohen Anteil an Gemüsen 
und Früchten zu ernähren und höchstens wenig 
oder gar keinen Alkohol zu konsumieren. 

Generell stellt sich die Frage, was sich ein Teil der
Branche davon erhofft, das Genussmittel Bier 
mit Heilmitteln in Verbindung zu bringen. Es gibt
Brauereinunternehmen, die einen risikoarmen 
Konsum als eines ihrer strategischen Ziele auffüh-
ren. Eine erfolgreiche Umsetzung wäre ein 
Gewinn für alle: für die Volksgesundheit wie für
die Branche, welche hohes Ansehen geniessen 
und zunehmende staatliche Eingriffe überflüssig
machen würde.


